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3. Instanz

Datum -

Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Mannheim
vom 8. Juli 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch in der Berufungsinstanz nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde

I.

Die KlÃ¤gerin begehrt die Erstattung der Kosten einer Ausbildung zur
Ergotherapeutin als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Die 1987 geborene KlÃ¤gerin, bei der ein Grad der Behinderung von 70 festgestellt
und der das Merkzeichen G zuerkannt ist, hat nach Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife im Jahr 2010 und einer TÃ¤tigkeit als Au-Pair eine Ausbildung zur
Kauffrau fÃ¼r Spedition und Logistikdienstleistungen von September 2012 bis
Januar 2015 absolviert. In diesem Beruf war sie bis zum Eintritt von
ArbeitsunfÃ¤higkeit wegen Multipler Sklerose (MS), Depressionen und
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Neurodermitis (vgl. Bescheinigung der T1 Krankenkasse vom 7. Juli 2018, Bl. 1
Verw.-Akte) am 4.Â Mai 2015 erwerbstÃ¤tig, wobei das ArbeitsverhÃ¤ltnis im
August 2015 endete. Nach Aussteuerung aus dem Krankengeldbezug am 31.
Oktober 2016 erhielt die KlÃ¤gerin im Anschluss bis Dezember 2017
Arbeitslosengeld.

Nach einem ersten Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben im Jahr
2016, der von der Beklagten mangels ErfÃ¼llung (renten-)versicherungsrechtlicher
Voraussetzungen an die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit weitergeleitet worden war,
absolvierte die KlÃ¤gerin in der Zeit vom 30.Â Mai 2017 bis zum 11. Juli 2017 eine
stationÃ¤re medizinische RehabilitationsmaÃ�nahme in der W1-Klinik W2. Nach
dem dortigen Entlassungsbericht vom 1. August 2017 (Bl. 37/42 Verw.-Akte)
bestehe bei der KlÃ¤gerin eine MS mit vorherrschend schubfÃ¶rmigem Verlauf
(ICD-10: G35.11), eine HarnblasenlÃ¤hmung bei SchÃ¤digung des oberen
motorischen Neurons (ICD-10: G95.80), eine leichte kognitive StÃ¶rung (ICD-10:
F06.7) und ein atopisches (endogenes) Ekzem, nicht nÃ¤her bezeichnet (ICD-10:
L20.9). In der letzten TÃ¤tigkeit als Kauffrau fÃ¼r Spedition und
Logistikdienstleistungen betrage das zeitliche LeistungsvermÃ¶gen unter drei
Stunden arbeitstÃ¤glich. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kÃ¶nne die KlÃ¤gerin
leichte bis mittelschwere TÃ¤tigkeiten zeitweise im Stehen und im Gehen,
Ã¼berwiegend im Sitzen, in Tagesschicht sowie unter BerÃ¼cksichtigung von
EinschrÃ¤nkungen der psychomentalen und bewegungsbezogenen Funktionen
sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich ausÃ¼ben. Als konkrete qualitative
EinschrÃ¤nkungen wurden keine Nachtarbeit, keine hÃ¤ufig wechselnden
Arbeitszeiten, keine besonderen Anforderungen an die Sehkraft, an das
Gleichgewicht, keine WÃ¤rme und keine Monotonie benannt.

Am 11. Juli 2017 beantragte die KlÃ¤gerin erneut bei der Beklagten die
GewÃ¤hrung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Form der FÃ¶rderung
einer Ausbildung zur Ergotherapeutin. Gesundheitlich stehe bei ihr derzeit eine
Kraftminderung im rechten Bein, ein Verschwommensehen bei langer PC-TÃ¤tigkeit
sowie das Gleichgewicht im Vordergrund. ErgÃ¤nzend legte die KlÃ¤gerin
Unterlagen vor. Nach einer Praktikumsbescheinigung der Praxis fÃ¼r Ergotherapie
Y1 B1 vom 9. August 2016 Ã¼ber ein von der KlÃ¤gerin im Juli 2016
durchgefÃ¼hrtes vierwÃ¶chiges Praktikum (Bl. 22 Verw.-Akte) und einer
Stellungnahme der C1 L1, Ergotherapie E1, M1, vom 23. Mai 2017 (Bl. 27
Verw.-Akte) spreche nichts gegen eine Ausbildung der KlÃ¤gerin zur
Ergotherapeutin. Die E2, Praxis fÃ¼r Ergotherapie und PrÃ¤vention in H1,
befÃ¼rwortete mit Stellungnahme vom 12. September 2016 (Bl. 26 Verw.-Akte) die
angestrebte Umschulung ebenso wie die B2, Psychotherapeutisches Zentrum C2
MVZ GmbH in H1, mit deren Attest vom 13. September (ohne Jahresangabe, Bl. 24
Verw.-Akte), welche als Diagnose auf psychiatrischem Gebiet eine schwere
depressive Episode (ICD-10: F32.2) benannte. Die Psychologische
Psychotherapeutin, ebenfalls Psychotherapeutisches Zentrum C2, berichtete unter
dem 14. September 2016 (Bl. 23 Verw.-Akte), dass im Verlauf der Einzelbehandlung
ein RÃ¼ckgang der depressiven Symptomatik â�� wobei sie die ICD-10-Codierung
F32.1, mithin eine mittelgradige depressive Episode, angab â�� sowie eine
steigende psychische Belastbarkeit und eine deutlich verbesserte
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Krankheitsverarbeitung habe beobachtet werden kÃ¶nnen. Die KlÃ¤gerin sei
hochmotiviert, engagiert und ehrgeizig bemÃ¼ht, ihr LeistungsvermÃ¶gen
wiederherzustellen. Die Schulleitung der SRH Fachschule fÃ¼r Ergotherapie H2
teilte mit Stellungnahme vom 22. Mai 2017 (Bl.Â 25 Verw.-Akte) mit, dass die
KlÃ¤gerin nach dortiger Sicht fÃ¼r den Beruf der Ergotherapeutin geeignet sei. Die
Physiotherapeutin H3 fÃ¼hrte in ihrem Bericht vom 6. Oktober 2016 aus, dass die
KlÃ¤gerin seit Juli 2015 mit dem Ziel, das Gleichgewicht zu verbessern, ebenso die
allgemeine Kraft in den Beinen, besonders der rechten Seite, die Spastik in den
Beinen zu hemmen und zu verbessern sowie der Erhaltung des Gangbildes
behandelt worden sei. Durch die Physiotherapie habe eine Stabilisation der
genannten Symptome erreicht werden kÃ¶nnen.

Nach dem â�� im Vorfeld der medizinischen RehabilitationsmaÃ�nahme in W2 von
der Beklagten eingeholten â�� Befundbericht des behandelnden K1 vom 23. Mai
2017 sei die MS die Hauptdiagnose und die maÃ�geblichen Beschwerden eine
schnelle ErschÃ¶pfung, MÃ¼digkeit, KoordinationsstÃ¶rungen,
GleichgewichtsstÃ¶rungen sowie kognitive EinschrÃ¤nkungen, wobei er diese
Beschwerden als leicht- bis mittelgradig einstufte (Bl. 30/31 Verw.-Akte).

Mit Bescheid vom 23. November 2017 (Bl. 47 Verw.-Akte) bewilligte die Beklagte
der KlÃ¤gerin Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dem Grunde nach.

Nach einem GesprÃ¤ch mit einer Reha-Beraterin der Beklagten am 14. Dezember
2017 Ã¼bersandte die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 26. MÃ¤rz 2018 eine
Stellungnahme zu ihrem Umschulungswunsch zur Ergotherapeutin (Bl. 57/58
Verw.-Akte) sowie Ã¤rztliche Berichte und ein im Auftrag der Bundesagentur fÃ¼r
Arbeit erstelltes Gutachten der L2 (Bl. 62/63 Verw.-Akte). Diese fÃ¼hrte unter dem
16. Mai 2017 aus, dass sich der bevorzugte Berufswunsch Ergotherapie intellektuell
voraussichtlich realisieren lassen wÃ¼rden. Die Belastbarkeit dafÃ¼r sei im
Einzelnen schwer einzuschÃ¤tzen und hÃ¤nge vom weiteren Krankheitsverlauf mit
ab. Nach dem Bericht des K1 vom 17. Mai 2017 Ã¼ber eine Untersuchung am 16.
Mai 2017 zeige sich im Rahmen der bekannten MS-Erkrankung eine schnelle
ErschÃ¶pfung und MÃ¼digkeit. In der Koordination zeige sich im Hacke-Knie-
Versuch ein Intensionstremor beidseits und eine InstabilitÃ¤t in Romberg-Position.
Nach einem weiteren Bericht des K1 vom 1.Â MÃ¤rz 2018 hÃ¤tten sich keine
Paresen eruieren lassen, die Kraftentfaltung im rechten Bein sei, so wie am linken
Bein, regelrecht, sonst zeige sich im Vergleich zur Voruntersuchung vom 16.Â Mai
2017 bis auf die genannte leichte Besserung ein unverÃ¤nderter Befund.

Mit Bescheid vom 16. April 2018 â�� unter Bezugnahme auf den 26. MÃ¤rz 2018 als
Antragsdatum â�� lehnte die Beklagte die FÃ¶rderung einer Umschulung zur
Ergotherapeutin als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ab. In Anbetracht des
Leistungsprofils bezÃ¼glich des avisierten Berufswunsches seien pÃ¤dagogische
sowie therapeutische TÃ¤tigkeiten zu vermeiden bzw. auszuschlieÃ�en. Ferner
werde die Umschulung abgelehnt, da eine Ausbildung in der Regel bei
ganztÃ¤gigem Unterricht nicht lÃ¤nger als zwei Jahre dauern solle. Keinesfalls
werde die hohe Motivation der KlÃ¤gerin verkannt, jedoch kÃ¶nne allein der
Wunsch oder die Neigung eines Versicherten die Beklagte nicht zur Erbringung

                             3 / 14



 

einer Leistung verpflichten.

Auf den Widerspruch der KlÃ¤gerin vom 3. Mai 2018 holte die Beklagte zunÃ¤chst,
neben bereits bekannten oder aus dem Jahr 2015 stammenden Ã¤rztlichen
Berichten, einen weiteren Befundbericht des K1 vom 1. August 2018 ein, in
welchem dieser mitteilte, dass aktuell keine Beschwerden oder
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen bestÃ¼nden bei stabilem Gesundheitszustand. Es
komme jedoch zu KonzentrationsstÃ¶rungen und Verschwommensehen bei
Multitasking und lÃ¤ngerer PC-Arbeit. Mit Stellungnahme vom 4.Â September 2018
(Bl. 73 Verw.-Akte) fÃ¼hrte der Beratungsarzt S1 aus, dass als Ergotherapeutin
teilweise auch schwere kÃ¶rperliche und psychische Belastungen bei der Arbeit mit
chronisch Kranken und Behinderten gegeben seien. Bei dem LeistungsvermÃ¶gen
der KlÃ¤gerin seien diese Belastungen nicht leidensgerecht, sie kÃ¶nne diesen nicht
standhalten.

Mit Widerspruchsbescheid vom 13. November 2018 wies die Beklagte insbesondere
gestÃ¼tzt auf die beratungsÃ¤rztliche Stellungnahme vom 4. September 2018 den
Widerspruch der KlÃ¤gerin zurÃ¼ck. Unter BerÃ¼cksichtigung der bestehenden
GesundheitsstÃ¶rungen sei davon auszugehen, dass die ErwerbsfÃ¤higkeit im Beruf
der Ergotherapeutin (gemeint wohl: Kauffrau fÃ¼r Spedition und
Logistikdienstleistungen â�� Anm. d. Senats) erheblich gefÃ¤hrdet bzw. gemindert
sei. Die KlÃ¤gerin habe somit dem Grunde nach einen Anspruch auf Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben. Die begehrte Umschulung zur Ergotherapeutin sei jedoch
nicht dazu geeignet, die KlÃ¤gerin dauerhaft beruflich einzugliedern. Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben wÃ¼rden wegen MS und leichten kognitiven StÃ¶rungen
fÃ¼r erforderlich gehalten. Mit der Ausbildung zur Ergotherapeutin kÃ¶nne wegen
der Gefahr des Wiederauflebens der gesundheitlichen Beschwerden das Ziel der
dauerhaften Wiedereingliederung in das Erwerbsleben nicht erreicht werden. Die
Beklagte sei zur Voraussicht verpflichtet, ob die angestrebte Leistung geeignet
erscheine, die gefÃ¤hrdete oder geminderter ErwerbsfÃ¤higkeit wesentlich zu
bessern oder wiederherzustellen. DarÃ¼ber hinaus bestÃ¼nden gewisse maximale
FÃ¶rderungsfristen, an die die Beklagte als KostentrÃ¤ger gebunden sei. Nach Â§
37 SGB IX wÃ¼rden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben fÃ¼r die Zeit
erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein Ã¼blich sei, um das angestrebte
Teilhabeziel zu erreichen. Leistungen fÃ¼r die berufliche Weiterbildung sollten in
der Regel erbracht werden, wenn die Leistung bei ganztÃ¤gigem Unterricht nicht
lÃ¤nger als zwei Jahre dauere, es sei denn, dass das Teilhabeziel durch eine lÃ¤nger
dauernde Leistung erreicht werden kÃ¶nne oder die Eingliederungsaussichten nur
durch eine lÃ¤nger dauernde Leistung wesentlich verbessert wÃ¼rden. Allein der
Hinweis auf Â§Â 33 Abs. 4 SGB IX, dass Eignung und Neigung fÃ¼r einen Beruf zu
berÃ¼cksichtigen seien, kÃ¶nne nicht automatisch und in jedem Falle zu einer
Ausbildungsdauer von mehr als zwei Jahren fÃ¼hren. Unter angemessener
BerÃ¼cksichtigung des bisherigen beruflichen Werdegangs seien keine GrÃ¼nde
dafÃ¼r ersichtlich, weshalb die KlÃ¤gerin nur mithilfe einer lÃ¤nger als zwei Jahre
dauernden MaÃ�nahme eingegliedert werden kÃ¶nne. Gerade die bestehenden
BerufsfÃ¶rderungswerke bÃ¶ten im Rahmen bis zu einer zweijÃ¤hrigen Ausbildung
einen breiten und ausgiebig gestreuten Berufskatalog an. Es seien keine GrÃ¼nde
dafÃ¼r ersichtlich, weshalb die KlÃ¤gerin mithilfe der jetzt begehrten Umschulung

                             4 / 14

https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/37.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/37.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_IX/33.html


 

zur Ergotherapeutin eingegliedert werden kÃ¶nne.

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 11. Dezember 2018 Klage beim Sozialgericht M1
(SG) erhoben und die Ausbildungsbescheinigung der SRH Fachschule fÃ¼r
Ergotherapie H2 vom 8. Juli 2019 vorgelegt, nach welcher sie seit dem 1. Oktober
2018 bis voraussichtlich 30.Â September 2021 eine Ausbildung zur staatlich
anerkannten Ergotherapeutin absolviere. Hierbei handele es sich um
Vollzeitunterricht. Der Beklagte hat AuszÃ¼ge aus der Datenbank Berufenet der
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit bezÃ¼glich der Voraussetzungen und Inhalte einer
TÃ¤tigkeit als Ergotherapeut vorgelegt. Das SG hat K1 als sachverstÃ¤ndigen
Zeugen befragt, welcher mit Schreiben vom 23. Mai 2019 einen zu seinem Bericht
vom 17. Mai 2017 identischen Befund mitgeteilt und hinsichtlich der Befunde,
Diagnosen sowie der Beurteilung der ErwerbsfÃ¤higkeit dem Gutachten der L2 vom
16. Mai 2017 und dem Entlassungsbericht der W3 vom 1.Â August 2017 zugestimmt
hat. Vom 19. August 2019 bis zum 16. September 2019 hat die KlÃ¤gerin in den
Kliniken S2 G1 eine von der Beklagten bewilligte stationÃ¤re Belastungserprobung
durchgefÃ¼hrt. Nach dem dortigen Entlassungsbericht vom 23. September 2019
seien bei der KlÃ¤gerin eine MS vom schubfÃ¶rmigen Verlaufstyp (ICD-10: G35.10),
leichte EinschrÃ¤nkungen der Stand- und Gangsicherheit (ICD-10: R26.8), eine
Neurodermitis (ICD-10: L20.8), leichte EinschrÃ¤nkungen des visuellen
GedÃ¤chtnisses und der Exekutivfunktionen (ICD-10: F06.7) sowie eine visuelle
Fatigue (ICD-10: R53) zu diagnostizieren. FÃ¼r den allgemeinen Arbeitsmarkt
werde fÃ¼r eine leichte TÃ¤tigkeit in wechselnder KÃ¶rperhaltung und ohne hohen
Anspruch an die visuelle Ausdauerleistung ein vollschichtiges Leistungsbild
gesehen. Als relevante LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen wurden hÃ¤ufiges BÃ¼cken,
Ersteigen von Treppen, Leitern und GerÃ¼sten, Heben und Tragen und Bewegen
von Lasten/Gang- und Standsicherheit und Zwangshaltungen, SehvermÃ¶gen
(insbesondere visuelle Ausdauer), kognitive Ausdauer, Arbeitstempo, Leistung pro
Zeit benannt. Um die LeistungsfÃ¤higkeit dauerhaft zu erhalten, werde eine
vollschichtige QualifizierungsmaÃ�nahme in eine leichte, sozialtherapeutische
TÃ¤tigkeit mit einem gesunden Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen
empfohlen.

Mit Urteil vom 8. Juli 2020 hat das SG die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin habe
unstrittig dem Grunde nach Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Indes bestimme gemÃ¤Ã� Â§Â 13 Abs. 1 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)
der TrÃ¤ger der Rentenversicherung im Einzelfall unter Beachtung der GrundsÃ¤tze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, Beginn und
DurchfÃ¼hrung dieser Leistungen sowie die Rehabilitationseinrichtung nach
pflichtgemÃ¤Ã�em Ermessen. Auf pflichtgemÃ¤Ã�e AusÃ¼bung des Ermessens
bestehe ein Anspruch (Â§ 39 Abs. 1 Erstes Buch Sozialgesetzbuch [SGB I]). Nur in
AusnahmefÃ¤llen kÃ¶nne das eingerÃ¤umte Ermessen auf Null reduziert sein, so
dass dann ein Rechtsanspruch des Betroffenen in Betracht komme. Im vorliegenden
Fall sei keine BegrÃ¼ndung dafÃ¼r ersichtlich, dass die Ausbildung zur
Ergotherapeutin von vornherein die einzige fÃ¼r die KlÃ¤gerin mit Aussicht auf
Erfolg infrage kommende Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben wÃ¤re. Ein
Rechtsanspruch genau auf diese Leistung sei daher nicht zu begrÃ¼nden. Soweit
allerdings die BehÃ¶rde ermÃ¤chtigt sei, nach ihrem Ermessen zu handeln, sei
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Rechtswidrigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts mit der Folge, dass dieser
aufzuheben und die Beklagte zur Neubescheidung unter Beachtung der
Rechtsauffassung des Gerichts zu verpflichten wÃ¤re, auch dann gegeben, wenn
die gesetzlichen Grenzen des Ermessens Ã¼berschritten worden seien oder von
dem Ermessen in einer dem Zweck der ErmÃ¤chtigung nicht entsprechenden Weise
Gebrauch gemacht worden sei. Im vorliegenden Fall habe die Beklagte, wie sie
bereits im Bescheid vom 16. April 2018 und dann noch ausfÃ¼hrlicher im
Widerspruchsbescheid vom 13. November 2018 zum Ausdruck gebracht habe,
Ermessen ausgeÃ¼bt. Sie sei keineswegs davon ausgegangen, eine gebundene
Entscheidung zu treffen. Soweit sie zunÃ¤chst zusÃ¤tzlich angefÃ¼hrt habe, die
Ausbildung zur Ergotherapeutin schon wegen ihrer Dauer von drei Jahren nicht
fÃ¶rdern zu kÃ¶nnen, sei sie von dieser Rechtsposition nach entsprechendem
ausdrÃ¼cklichem Hinweis des Gerichts spÃ¤testens in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung abgerÃ¼ckt. Die hiernach weiterhin vorgetragenen weiteren
Gesichtspunkte, auf die die Beklagte ihre Entscheidung gestÃ¼tzt habe, seien
rechtlich nicht zu beanstanden. Die Beklagte habe sich offensichtlich von dem
Zweck der ErmÃ¤chtigung leiten lassen, dass die ErmessensausÃ¼bung die
Auswahl einer solchen Teilhabeleistung gewÃ¤hrleisten solle, die einen dauerhaften
Rehabilitationserfolg im Sinne der Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
ermÃ¶gliche. Bei der Auswahl der Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben habe die
Beklagte gemÃ¤Ã� Â§ 49 Abs. 4 Satz 1 SGB IX (ehemals Â§ 33 Abs. 4 SGB IX)
Eignung, Neigung, bisherige TÃ¤tigkeit sowie Lage und Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt angemessen zu berÃ¼cksichtigen gehabt. Auch hierauf sei die
Beklagte wiederholt, unter anderem im angefochtenen Widerspruchsbescheid,
eingegangen. Die weitestmÃ¶gliche Beachtung der beruflichen Neigung des
behinderten Menschen entspreche der Grundforderung des SGB IX nach FÃ¶rderung
der Selbstbestimmung und sei fÃ¼r die Eigenmotivation von groÃ�er Bedeutung.
Ergotherapeuten berieten, behandelten und fÃ¶rderten Patienten jeden Alters, die
durch eine physische und/oder psychische Erkrankung, durch eine Behinderung
oder durch eine EntwicklungsverzÃ¶gerung in ihrer SelbststÃ¤ndigkeit und
HandlungsfÃ¤higkeit beeintrÃ¤chtigt bzw. von EinschrÃ¤nkungen bedroht seien. Sie
erarbeiteten individuelle BehandlungsplÃ¤ne und fÃ¼hrten Therapien sowie
MaÃ�nahmen der PrÃ¤vention durch. Jedenfalls an einem Teil der ArbeitsplÃ¤tze in
der Ergotherapie seien kÃ¶rperliche Ausdauer und ausreichende
Bewegungskoordination von wesentlicher Bedeutung fÃ¼r die AusÃ¼bung der
TÃ¤tigkeit. Angesichts der im Bericht Ã¼ber die Belastungserprobung in den
Kliniken S2 G1 genannten leichten EinschrÃ¤nkungen der Stand- und
Gangsicherheit und auch der visuellen Fatigue sowie der bestehenden Risiken
hinsichtlich der Entwicklung der multiplen Sklerose sei es sicherlich nicht zwingend,
aber eben auch nicht zu beanstanden, wenn die Beklagte hier nur eingeschrÃ¤nkte
ArbeitsmÃ¶glichkeiten fÃ¼r die KlÃ¤gerin im Bereich der Ergotherapie gesehen und
aus diesem Grunde die dauerhafte Eingliederung in das Erwerbsleben durch eine
Ausbildung zur Ergotherapeutin nicht als hinreichend sicher angesehen habe.

Gegen diese dem Beklagten bereits am 22. Juli 2020, der KlÃ¤gerin nach dem
Empfangsbekenntnis ihres BevollmÃ¤chtigten jedoch erst am 1. Oktober 2020
zugestellte Entscheidung hat die KlÃ¤gerin am 28. Oktober 2020 beim
Landessozialgericht (LSG) Baden-WÃ¼rttemberg Berufung eingelegt. Sie trÃ¤gt vor,
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sie strebe eine BeschÃ¤ftigung als Ergotherapeutin im Bereich der Psychiatrie an.
Bei ihr liege ein intaktes Nervensystem vor, es bestÃ¼nden keine Psychosen,
Depressionen oder Ã�ngste. Sie fÃ¼hle sich selbst in der Lage, die begehrte
Umschulung durchzufÃ¼hren, sei hoch motiviert und geeignet. Auch die
Schulbescheinigungen zeigten, dass das Ausbildungsziel erreicht werden kÃ¶nne.
Es sei nicht nachvollziehbar, wieso die angestrebte Ausbildung nicht leidensgerecht
und sie fÃ¼r den angestrebten Beruf nicht geeignet sein solle. Die Berufsaussichten
in der Ergotherapie und insbesondere im Bereich der Psychiatrie seien sehr gut. Die
Zeit- bzw. Arbeitseinteilung kÃ¶nne individuell erfolgen und damit bestehe fÃ¼r sie
die MÃ¶glichkeit, ihre Arbeitsbelastung selbst zu bestimmen. Damit sei entgegen
der EinschÃ¤tzung der Beklagten zu erwarten, dass eine dauerhafte
Wiedereingliederung in das Arbeitsleben erfolgen werde. Man mÃ¼sse auch nicht
grundsÃ¤tzlich fÃ¼r sÃ¤mtliche Bereiche eines Ausbildungsberufes geeignet sein,
da dies auch keine dauerhafte Eingliederung ins Arbeitsleben garantiere.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Mannheim vom 8. Juli 2020 aufzuheben und die
Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 16. April 2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13. November 2018 zu verurteilen, der KlÃ¤gerin die
Kosten fÃ¼r die Ausbildung zur Ergotherapeutin zu erstatten.

Die Beklagte beantragt,

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie erachtet die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend.

Die ursprÃ¼nglich zustÃ¤ndige Berichterstatterin des Senats hat am 31. Mai 2021
mit den Beteiligten einen ErÃ¶rterungstermin durchgefÃ¼hrt. In diesem hat die
KlÃ¤gerin mitgeteilt, die Ausbildung zur Ergotherapeutin zwischenzeitlich
abgeschlossen zu haben und sind die Beteiligten dazu angehÃ¶rt worden, dass in
der vorliegenden Sache beabsichtigt sei, durch Beschluss gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4
Sozialgerichtsgesetz (SGG) zu entscheiden.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf deren SchriftsÃ¤tze,
hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts auf die Prozessakten beider
Instanzen sowie die beigezogene Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen.

II.

Der Senat entscheidet Ã¼ber die Berufung der KlÃ¤gerin gemÃ¤Ã� Â§Â 153 Abs.Â 4
SGG durch Beschluss, da er die Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die Beteiligten hatten
Gelegenheit zur Stellungnahme. Eine erneute AnhÃ¶rung war nach einem Wechsel
in der Besetzung des Senats nicht erforderlich, da sich die Prozesssituation nicht
geÃ¤ndert hat (Bundessozialgericht [BSG], Urteil vom 15. Juli 2009 â�� B 13 RS
46/09 B â�� juris Rdnr. 9).
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Gegenstand des Berufungsverfahrens ist â�� neben der erstinstanzlichen
Entscheidung â�� der Bescheid der Beklagten vom 16. April 2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 13.Â November 2018 (Â§ 95 SGG), mit dem der
Beklagte die Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in Form der
KostenÃ¼bernahme fÃ¼r die von der KlÃ¤gerin begehrte Umschulung zur
Ergotherapeutin abgelehnt hat. Nachdem die KlÃ¤gerin die Ausbildung
zwischenzeitlich abgeschlossen hat, hat sie ihre gegen die vorgenannte
Entscheidung zulÃ¤ssig erhobene kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage (Â§
54 Abs. 1 und 4, Â§ 56 SGG) zutreffend auf das Begehr einer Erstattung der ihr fÃ¼r
die Ausbildung entstandenen Kosten umgestellt. Dabei ist es gemÃ¤Ã� Â§ 99 Abs. 3
Nr. 3 SGG nicht als eine Ã�nderung der Klage anzusehen, wenn ohne Ã�nderung
des Klagegrunds statt der ursprÃ¼nglich geforderten Leistung wegen einer spÃ¤ter
eingetretenen VerÃ¤nderung eine andere Leistung verlangt wird â�� wie hier
anstelle des ursprÃ¼nglich zutreffend begehrten Schuldbeitritts die
Kostenerstattung (vgl. Guttenberger in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGG, 2. Aufl., 
Â§Â 99 SGG, Stand: 15. Juni 2022, Rdnr. 37).

Die gemÃ¤Ã� Â§ 143 SGG statthafte und gemÃ¤Ã� Â§ 151 Abs. 1 SGG form- und
fristgerecht eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin ist zulÃ¤ssig. Insbesondere ist die
Berufung nicht zulassungsbedÃ¼rftig (vgl. Â§ 144 Abs. 1 Satz 1 SGG).

Die Berufung ist jedoch unbegrÃ¼ndet, da die Klage unbegrÃ¼ndet ist. Die
KlÃ¤gerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten ihrer
Ausbildung zur Ergotherapeutin unter Aufhebung des Bescheides vom 16. April
2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 13. November 2018, denn die
angefochtene Entscheidung des Beklagten ist jedenfalls im Ergebnis rechtmÃ¤Ã�ig
und verletzt die KlÃ¤gerin nicht in ihren Rechten.

Der geltend gemachte Kostenerstattungsanspruch fÃ¼r die von der KlÃ¤gerin
selbstbeschaffte Umschulung richtet sich nach Â§ 18 Abs. 6 SGB IX, der unmittelbar
auch in der gesetzlichen Rentenversicherung anwendbar ist (LSG Baden-
WÃ¼rttemberg, Beschluss vom 28. November 2023 â�� L 10 R 349/22 â��, juris
Rdnr. 35; vgl. zur VorgÃ¤ngerregelung des Â§ 15 SGB IX etwa BSG, Urteil vom 30.
Oktober 2014Â â�� B 5 R 8/14 RÂ â��, BSGE 117, 192-212, SozR 4-1500 Â§Â 163
Nr. 7, SozR 4-3250 Â§Â 14 Nr. 21, juris Rdnr. 26; BSG, Urteil vom 20. Oktober 2009
â�� B 5 R 5/07Â R â��, SozR 4-3250 Â§ 14 Nr. 8, SozR 4-3250 Â§ 15 Nr. 3, juris
Rdnr. 12). Nach Â§ 18 Abs. 6 Satz 1 SGB IX sind die Kosten fÃ¼r die
selbstbeschaffte Leistung, die dem Leistungsberechtigten dadurch entstanden sind,
dass der RehabilitationstrÃ¤ger eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig
erbringen konnte oder er eine Leistung zu Unrecht abgelehnt hat, vom
RehabilitationstrÃ¤ger in der entstandenen HÃ¶he zu erstatten, soweit die Leistung
notwendig war. Notwendigkeit setzt dabei voraus, dass die Leistung geeignet,
bedarfsgerecht und wirksam ist (Ulrich in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB IX, 4. Aufl., 
Â§Â 18 SGB IX, Stand: 1. Oktober 2023, Rdnr. 56). Die Geeignetheit einer von dem
behinderten Menschen gewÃ¼nschten Umschulung ist z.B. zu verneinen, wenn
feststeht, dass er wegen Art und Schwere seiner Behinderung in dem angestrebten
Beruf nur teilweise tÃ¤tig sein und bestimmte Arbeiten nicht verrichten kann (Luik
in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB IX, 4. Aufl., Â§ 49 SGB IX, Stand 1.Â Oktober 2023,
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Rdnr. 112; BSG, Urteil vom 26. Mai 1976 â�� 12/7 RAr 41/75 â�� SozR 4100 Â§Â 56
Nr. 4.). Der Anspruch auf Erstattung richtet sich gegen den RehabilitationstrÃ¤ger,
der zum Zeitpunkt der Selbstbeschaffung Ã¼ber den Antrag entschieden hat (Â§ 18
Abs. 6 SatzÂ 2 SGB IX).

Die Beklagte hat Ã¼ber den Antrag der KlÃ¤gerin auf Leistungen zur Teilhabe vom
11. Juli 2017 entschieden, weswegen sich die vorliegende Erstattungsforderung
gegen sie richtet. Es handelt sich jedoch bei der von der KlÃ¤gerin begehrten und
zwischenzeitlich absolvierten Umschulung zur Ergotherapeutin nicht um eine
unaufschiebbare Leistung, die der RehabilitationstrÃ¤ger nicht rechtzeitig erbringen
konnte, wie sich bereits daraus ergibt, dass die Beklagte vor Beginn der
Umschulung Ã¼ber die LeistungsgewÃ¤hrung entschieden hat.

Die Beklagte hat die gewÃ¼nschte Leistung aber auch nicht zu Unrecht abgelehnt.

Vorliegend ist die Ablehnung der begehrten FÃ¶rderung der Umschulung zur
Ergotherapeutin nicht bereits deswegen unrechtmÃ¤Ã�ig erfolgt, weil die
Genehmigungsfiktion nach Â§ 18 Abs. 3 SGB IX eingetreten wÃ¤re. Nach Â§ 18 Abs.
1 SGB IX teilt der leistende RehabilitationstrÃ¤ger, wenn Ã¼ber den Antrag auf
Leistungen zur Teilhabe nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab
Antragseingang entschieden werden kann, den Leistungsberechtigten vor Ablauf
der Frist die GrÃ¼nde hierfÃ¼r schriftlich mit (begrÃ¼ndete Mitteilung). Erfolgt
keine begrÃ¼ndete Mitteilung, gilt die beantragte Leistung nach Ablauf der Frist als
genehmigt (Â§ 18 Abs. 3 Satz 1 SGB IX). Die KlÃ¤gerin hat bereits mit dem Antrag
vom 11. Juli 2017 konkret die FÃ¶rderung einer Umschulung zur Ergotherapeutin als
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragt und die Beklagte hat â�� nach der
Bewilligung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dem Grunde nach mit
Bescheid vom 23. November 2017 â�� hierÃ¼ber ohne begrÃ¼ndete Mitteilung
erst mit dem Bescheid vom 16. April 2018 entschieden. Die in Â§ 18 Abs. 3 Satz 1
SGB IX geregelte Genehmigungsfiktion ist jedoch erst am 1. Januar 2018 in Kraft
getreten (BGBl. I 2016, 3340) und daher auf den zuvor gestellten Antrag nicht
anzuwenden. Wenn man â�� wie es die Beklagte in dem Bescheid vom 16. April
2018 getan hat â�� auf die Stellungnahme der Antragstellerin vom 26. MÃ¤rz 2018
als Antragstellung abstellen wollte, wÃ¤re Â§ 18 Abs. 3 Satz 1 SGB IX zwar
anwendbar, die Entscheidung Ã¼ber den Antrag jedoch vor Ablauf der
Zweimonatsfrist erfolgt.

Der KlÃ¤gerin steht ein Kostenerstattungsanspruch aber auch nicht deswegen zu,
weil die Beklagte die begehrte Teilhabeleistung zu Unrecht in der Sache abgelehnt
hÃ¤tte. Hierbei ist zu berÃ¼cksichtigen, dass bei Ermessensleistungen eine
Kostenerstattung grundsÃ¤tzlich nur dann in Betracht kommt, wenn hinsichtlich der
begehrten Leistung eine Ermessensreduzierung auf Null eingetreten ist, mithin sich
jede andere Entscheidung als die Bewilligung der begehrten Leistung als
ermessensfehlerhaft erweist. Eine solche kann in den FÃ¤llen der
â��selbstbetriebenen Rehabilitationâ�� dann eintreten, wenn der Reha-TrÃ¤ger
zuvor entweder generell seine Verpflichtung zur LeistungsgewÃ¤hrung verneint und
damit jede Mitwirkung ablehnt, oder sich darauf beschrÃ¤nkt, eine Leistung
entweder ermessensfehlerhaft oder unter Verkennung des Vorliegens der
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tatbestandlichen Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung abzulehnen, ohne dabei
aufzuzeigen, welche anderen Leistungen gewÃ¤hrt werden kÃ¶nnen oder wie eine
erfolgreiche Teilhabe erreicht werden kann (Ulrich in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB
IX, 4. Aufl., Â§Â 18 SGB IX, Stand: 1. Oktober 2023, Rdnr. 58).

Die KlÃ¤gerin hatte keinen Anspruch auf die FÃ¶rderung der begehrten Umschulung
zur Ergotherapeutin als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nach dem Recht der
gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI).

GemÃ¤Ã� Â§ 9 Abs. 1 Satz 1 SGB VI erbringt die Rentenversicherung u.a.
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, um (1.) den Auswirkungen einer Krankheit
oder einer kÃ¶rperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf die
ErwerbsfÃ¤higkeit der Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu Ã¼berwinden
und (2.) dadurch BeeintrÃ¤chtigungen der ErwerbsfÃ¤higkeit der Versicherten oder
ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie
mÃ¶glichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern. Die Leistungen
kÃ¶nnen erbracht werden, wenn die persÃ¶nlichen und versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen dafÃ¼r erfÃ¼llt sind (Â§ 9 Abs. 2 SGB VI). FÃ¼r Leistungen zur
Teilhabe haben Versicherte die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfÃ¼llt,
die bei Antragstellung (1.) die Wartezeit von 15 Jahren erfÃ¼llt haben oder (2.) eine
Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit beziehen (Â§ 11 Abs. 1 SGB VI).
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben werden an Versicherte auch erbracht, (1.)
wenn ohne diese Leistungen Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit zu
leisten wÃ¤re oder (2.) wenn sie fÃ¼r eine voraussichtlich erfolgreiche
Rehabilitation unmittelbar im Anschluss an Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation der TrÃ¤ger der Rentenversicherung erforderlich sind (Â§ 11 Abs. 2a
SGB VI). Nach der vorliegend allein als Anspruchsgrundlage in Betracht kommenden
Regelung des Â§ 10 Abs. 1 SGB VI haben Versicherte die persÃ¶nlichen
Voraussetzungen fÃ¼r Leistungen zur Teilhabe erfÃ¼llt, (1.) deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder kÃ¶rperlicher, geistiger oder seelischer
Behinderung erheblich gefÃ¤hrdet oder gemindert ist und (2.) bei denen
voraussichtlich (a) bei erheblicher GefÃ¤hrdung der ErwerbsfÃ¤higkeit eine
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
oder zur Teilhabe am Arbeitsleben abgewendet werden kann, (b) bei geminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit diese durch Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur
Teilhabe am Arbeitsleben wesentlich gebessert oder wiederhergestellt oder
hierdurch deren wesentliche Verschlechterung abgewendet werden kann, (c) bei
teilweiser Erwerbsminderung ohne Aussicht auf eine wesentliche Besserung der
ErwerbsfÃ¤higkeit durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (aa.) der
bisherige Arbeitsplatz erhalten werden kann oder (bb.) ein anderer in Aussicht
stehender Arbeitsplatz erlangt werden kann, wenn die Erhaltung des bisherigen
Arbeitsplatzes nach Feststellung des TrÃ¤gers der Rentenversicherung nicht
mÃ¶glich ist. Liegen die persÃ¶nlichen und versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen vor, so bestimmt der TrÃ¤ger der Rentenversicherung nach Â§ 13
Abs. 1 Satz 1 SGB VI im Einzelfall unter Beachtung der GrundsÃ¤tze der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, Beginn und DurchfÃ¼hrung
dieser Leistungen sowie die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemÃ¤Ã�em
Ermessen. Die TrÃ¤ger der gesetzlichen Rentenversicherung erbringen gem.Â Â§ 16
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SGB VI in der ab 1. Januar 2018 geltenden Fassung die Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach den Â§Â§ 49 bis 54 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX).
Nach Â§ 49 Abs.Â 1 SGB IX (vgl. die inhaltsgleiche Regelung des Â§Â 33 Abs.Â 1
SGBÂ IX in der bis zum 31.Â Dezember 2017 geltenden Fassung ) werden zur
Teilhabe am Arbeitsleben die erforderlichen Leistungen erbracht, um die
ErwerbsfÃ¤higkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung
bedrohter Menschen entsprechend ihrer LeistungsfÃ¤higkeit zu erhalten, zu
verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben
mÃ¶glichst auf Dauer zu sichern. Nach Â§ 49 Abs.Â 3 SGB IX (so auch Â§Â 33
Abs.Â 3 SGB IX a.F.) umfassen die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
insbesondere (1.) Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes
einschlieÃ�lich Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, (2.) eine
Berufsvorbereitung einschlieÃ�lich einer wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung, (3.) die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen
UnterstÃ¼tzter BeschÃ¤ftigung, (4.) die berufliche Anpassung und Weiterbildung,
auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen
Abschluss einschlieÃ�en, (5.) die berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen
in einem zeitlich nicht Ã¼berwiegenden Abschnitt schulisch durchgefÃ¼hrt werden,
(6.) die FÃ¶rderung der Aufnahme einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit durch die
RehabilitationstrÃ¤ger nach Â§ 6 Absatz 1 Nr. 2 bis 5 SGB IX und (7.) sonstige Hilfen
zur FÃ¶rderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um Menschen mit Behinderungen
eine angemessene und geeignete BeschÃ¤ftigung oder eine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit zu ermÃ¶glichen und zu erhalten. Gem.Â Â§Â 49 Abs.Â 4 SGB IX werden
bei der Auswahl der Leistungen Eignung, Neigung, bisherige TÃ¤tigkeit sowie Lage
und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berÃ¼cksichtigt. Aus dieser
letztgenannten Bestimmung ergibt sich keine Verpflichtung des
RentenversicherungstrÃ¤gers, unter allen UmstÃ¤nden die Wahl des
Wunschberufes zu ermÃ¶glichen; sie gibt lediglich in dem rechtlich zulÃ¤ssigen
Rahmen die MÃ¶glichkeit zur BerÃ¼cksichtigung von WÃ¼nschen des Versicherten
vor (vgl. Senatsurteil vom 16. November 2017 â�� L 7 R 3837/15 â�� juris
Rdnr.Â 28; Bayerisches LSG, Urteil vom 27. Juli 2010 â�� L 20 R 309/09 â�� juris
Rdnr. 15).

Es ist zum Zeitpunkt der Entscheidung Ã¼ber Leistungen zur Teilhabe am
Arbeitsleben eine Prognose zu treffen, ob ein Eingliederungserfolg durch eine
Teilhabeleistung zu erwarten ist (vgl. BSG, Urteil vom 3. Juli 2003 â�� B 7 AL 66/02
R â�� juris Rdnr.Â 22; Senatsurteil vom 16. November 2017Â â�� L 7 R 3837/15
Â â�� juris Rdnr.Â 29; Senatsurteil vom 22. Oktober 2018 â�� L 7 R 2114/18 â��
n.v.).

FÃ¼r die von der KlÃ¤gerin begehrten Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben hat
die Beklagte das Vorliegen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen wie auch
dem Grunde nach der persÃ¶nlichen Voraussetzungen mit dem Bescheid vom 23.
November 2017 bindend (Â§ 77 SGG) festgestellt. Sie hat jedoch die konkret
begehrte Umschulung zur Ergotherapeutin in nicht zu beanstandender Weise als
nicht geeignet abgelehnt, da ausgehend von den vorliegenden medizinischen
Erkenntnissen bei vorausschauender prognostischer Betrachtung ein
Eingliederungserfolg durch diese Umschulung bzw. Ausbildung nicht zu erwarten
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ist. 

Die charakteristischen kÃ¶rperlichen bzw. gesundheitlichen Anforderungen des
Berufs des Ergotherapeuten sind â�� nach der entsprechenden Darstellung auf der
InternetprÃ¤senz Berufenet der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, auf welche die
Beklagte bereits im Klageverfahren hingewiesen hat und die auch der Senat
zugrunde legt (https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/8779#zugangAnforde
rungen_persoenlicheAnforderungen_gesundheitlicheAspekte, abgerufen am 29.
Januar 2024) â�� kÃ¶rperliche Ausdauer (z.B. Erwachsene bei Gehversuchen
stÃ¼tzen), FunktionstÃ¼chtigkeit der Arme und HÃ¤nde (z.B. Patienten zu
gestalterischen oder handwerklichen Arbeiten mit Holz, Ton, Leder oder Metall
anleiten), ausreichende Bewegungskoordination (z.B. gemeinsam mit den Patienten
motorisch-funktionelle Ã�bungen ausfÃ¼hren), ungestÃ¶rtes SprechvermÃ¶gen
(z.B. BeratungsgesprÃ¤che fÃ¼hren; die zu betreuenden Personen anleiten),
SehvermÃ¶gen fÃ¼r die Ferne â�� auch korrigiert (z.B. BewegungsablÃ¤ufe von
Patienten genau beobachten), NahsehvermÃ¶gen â�� auch korrigiert (z.B.
TherapieplÃ¤ne ausarbeiten), HÃ¶rvermÃ¶gen und SprachverstÃ¤ndnis (z.B.
Patienten zuhÃ¶ren; sich mit Ã�rzten und Ã�rztinnen abstimmen), intakter Tastsinn,
intaktes Temperaturempfinden (z.B. Gelenksfehlstellungen und
Muskelverspannungen ertasten) und (intaktes) belastbares Nervensystem (z.B. mit
kranken, dementen oder gebrechlichen Menschen sowie Menschen mit
Behinderungen umgehen).

Bei der KlÃ¤gerin besteht eine MS mit schubfÃ¶rmigem, wenngleich mildem
Verlauf, die insbesondere mit StÃ¶rungen des Gleichgewichts, insbesondere auch
Gang- und Standunsicherheiten einhergeht, wie bereits dem Entlassungsbericht
der W3 W2 vom 1. August 2017, dem Bericht der H3 vom 6. Oktober 2016 â�� der
eine Stabilisierung, jedoch nicht Besserung der Gangbild- und
GleichgewichtseinschrÃ¤nkungen beschreibt â�� und dem Befundbericht des
behandelnden K1 vom 23. Mai 2017 â�� in dem u.a. eine schnelle ErschÃ¶pfbarkeit,
MÃ¼digkeit, KoordinationsstÃ¶rungen, GleichgewichtsstÃ¶rungen sowie kognitive
EinschrÃ¤nken, jeweils in leichter bis mittelgradiger AusprÃ¤gung als maÃ�gebliche
Beschwerden aufgefÃ¼hrt werden â�� zu entnehmen ist. Auf psychiatrischem
Gebiet ist bei der KlÃ¤gerin von der behandelnden B2 in deren Bericht vom 13.
September 2016 eine schwere depressive Episode (ICD-10: F32.2) angefÃ¼hrt
worden, wobei die R1 in dem von der KlÃ¤gerin im Verwaltungsverfahren
vorgelegten Bericht vom 14. September 2016 einen RÃ¼ckgang der depressiven
Symptomatik mitgeteilt, aber immer noch die Diagnose einer mittelgradigen
depressiven Episode (ICD-10: F32.1) benannt hat. Vor diesem Hintergrund schlieÃ�t
sich der Senat der Feststellung des Beratungsarztes S1 in dessen Stellungnahme
vom 4.Â September 2018 an, dass die mit der TÃ¤tigkeit einer Ergotherapeutin
einhergehenden, teilweise auch schweren kÃ¶rperlichen und seelischen
Belastungen bei der Arbeit mit chronisch Kranken und Behinderten fÃ¼r die
KlÃ¤gerin nicht leidensgerecht sind. Diese gesundheitliche Situation ist auch durch
die medizinischen Ermittlungen im erstinstanzlichen Verfahren weiterhin bestÃ¤tigt
worden. Insbesondere hat K1 in seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage vom 23.
Mai 2019 einen zu Mai 2017 identischen Befund beschrieben. Auch in dem
Entlassungsbericht der Kliniken S2 G1 vom 23. September 2019 nach der dort vom
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19. August 2019 bis zum 16. September 2019 durchgefÃ¼hrten
Belastungserprobung ist fÃ¼r den allgemeinen Arbeitsmarkt (nur) ein
vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r eine leichte TÃ¤tigkeit in wechselnder
KÃ¶rperhaltung und ohne hohen Anspruch an die visuelle Ausdauerleistung
gesehen sowie als relevante LeistungsbeeintrÃ¤chtigungen u.a. Heben und Tragen
und Bewegen von Lasten/Gang- und Standsicherheit und Zwangshaltungen,
SehvermÃ¶gen (insbesondere visuelle Ausdauer) und kognitive Ausdauer benannt
worden. Folgerichtig ist nach diesem Bericht eine vollschichtige
QualifizierungsmaÃ�nahme in eine leichte, sozialtherapeutische TÃ¤tigkeit mit
einem gesunden Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen empfohlen worden,
um die LeistungsfÃ¤higkeit dauerhaft zu erhalten. Eine sozialtherapeutische
TÃ¤tigkeit unterscheidet sich in ihren Anforderungen in kÃ¶rperlicher bzw.
gesundheitlicher Hinsicht von einer TÃ¤tigkeit als Ergotherapeutin gerade auch
dadurch, dass kÃ¶rperliche Ausdauer und Bewegungskoordination nicht dazu
gehÃ¶ren (vgl. https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/58505#zugangAnford
erungen_persoenlicheAnforderungen_arbeitsSozialverhalten, abgerufen am 29.
Januar 2024). Eine wesentliche und Ã¼berdauernde Besserung in den
gesundheitlichen VerhÃ¤ltnissen ist von der KlÃ¤gerin nicht konkret dargetan
worden und auch im Ã�brigen nicht ersichtlich sowie hinsichtlich der
maÃ�geblichen Grunderkrankung der MS nicht zu erwarten.

Wie bereits ausgefÃ¼hrt, ist bei der anzustellenden Prognose nicht nur auf
Teilbereiche der angestrebten TÃ¤tigkeit abzustellen. Ob ein lediglich fÃ¼r seltene,
nicht dem ganz Ã¼berwiegenden Berufsbild entsprechende TÃ¤tigkeitsbereiche
ungenÃ¼gendes LeistungsvermÃ¶gen ebenfalls eine insgesamt unzureichende
Eingliederungsprognose rechtfertigen wÃ¼rde, kann vorliegend dahingestellt
bleiben, da die EinschrÃ¤nkungen der KlÃ¤gerin gerade die typischen
TÃ¤tigkeitsbereiche umfassen.

Diese Bewertung wird nicht dadurch wiederlegt, dass die KlÃ¤gerin zwischenzeitlich
die Ausbildung zur Ergotherapeutin abgeschlossen hat, wobei der Senat von einem
erfolgreichen Abschluss ausgeht. Denn zum einen hat es sich bei dieser Ausbildung
nach der Ausbildungsbescheinigung der SRH Fachschule fÃ¼r Ergotherapie H2 vom
8. Juli 2019 um eine rein schulische Ausbildung in Vollzeitunterricht gehandelt, zum
anderen richtet sich die anzustellende Prognose nicht maÃ�geblich an der
FÃ¤higkeit zum Abschluss der Ausbildung aus, sondern eben an der zu erreichenden
dauerhaften Eingliederung in das Arbeitsleben ohne abzusehende GefÃ¤hrdung der
ErwerbsfÃ¤higkeit. Eine andere Bewertung ergibt sich nicht aus den von der
KlÃ¤gerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten Stellungnahmen und
Bescheinigungen, da diese sich entweder nur mit der Frage der Eignung der
KlÃ¤gerin zur Ausbildung zur Ergotherapeutin auseinandersetzen oder â�� so die
einzige, die Berufseignung der KlÃ¤gerin bejahende Stellungnahme der SRH
Fachschule fÃ¼r Ergotherapie H2 vom 22. Mai 2017 â�� ihre EinschÃ¤tzung nicht
begrÃ¼nden.

Mangels einer positiven, Ã¼berdauernden Eingliederungsprognose ist die fragliche
Umschulung als Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben nicht als bedarfsgerecht und
damit auch nicht als notwendig im Sinne von Â§ 18 Abs. 6 Satz 1 SGB IX anzusehen
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(vgl. Ulrich in Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB IX, 4. Aufl., Â§ 18 SGB IX, Stand 1.
Oktober 2023, Rdnr. 56), weswegen eine Kostenerstattung ausscheidet.

Dies gilt ebenso fÃ¼r die Frage eines Anspruchs der KlÃ¤gerin auf Leistungen zur
Teilhabe am Arbeitsleben nach anderen Leistungsgesetzen als dem SGB VI, Ã¼ber
welche die Beklagte als mit dem Antrag vom 11. Juli 2017 erstangegangene
LeistungstrÃ¤gerin (Â§ 14 SGB IX) zu entscheiden gehalten gewesen wÃ¤re (vgl.
insbesondere Â§Â§ 112 ff. drittes Buch Sozialgesetzbuch [SGB III]), weswegen auch
insoweit ein Anspruch der KlÃ¤gerin ausscheidet.

ErgÃ¤nzend und zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur weiteren Darstellung
der EntscheidungsgrÃ¼nde auf die AusfÃ¼hrungen des SG in dem Urteil vom 8. Juli
2020 Bezug genommen (Â§Â 153 Abs. 2 SGG).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision liegen nicht vor. 

Â 

Erstellt am: 23.10.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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